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Energieberatung Florian Schmidt 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

Stand: 01.10.2025  

Alle nachstehenden Bedingungen gelten fu r sa mtliche Vertragstypen, Vereinbarungen und 

Dienstleistungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. 

§ 1 Vertragsinhalt  

Die Energieberatung Florian Schmidt, Hauptplatz 150, 86899 Landsberg am Lech (nachfolgend 

„Auftragnehmer“ genannt), erbringt Dienstleistungen auf Grundlage dieser AGB. Auftraggeber ist 

die natu rliche oder juristische Person, die den Auftrag erteilt. Der Vertragsumfang ergibt sich aus 

dem schriftlichen Angebot. Mit mu ndlicher oder schriftlicher Auftragserteilung erkennt der 

Auftraggeber diese AGB an. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn der 

Auftragnehmer diese schriftlich besta tigt.  

§ 2 Leistungsumfang 

2.1 

Der Auftragnehmer erbringt Energieberatungsleistungen unparteiisch, neutral und nach bestem 

Wissen gema ß den zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gu ltigen Vorschriften. A nderungen oder 

Erweiterungen des Leistungsumfangs sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 

Nicht geschuldet sind insbesondere: Planungsleistungen nach HOAI (z. B. Bauleitung, 

Objektu berwachung), steuerliche Beratung, Rechtsberatung, verbindliche Fo rdermittelzusagen 

(Beratung mo glich, Gewa hrung liegt im Ermessen der Fo rderstellen). Teilleistungen sind zula ssig. 

2.2 

Verbrauchsorientierte Energieausweise basieren auf den vom Auftraggeber genannten Angaben 

zum Energieverbrauch u ber drei zusammenha ngende Heizperioden (36 Monate) zum Geba ude 

und zu der Heizungs-/Warmwasserbereitungsanlage und werden nach der jeweils gu ltigen 

Energieeinsparverordnung erstellt. Leersta nde des Wohngeba udes wa hrend dieser Zeit sind mit 

anzugeben. Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle Angaben wahrheitsgema ß und nach bestem 

Wissen zu machen. Fu r die Richtigkeit dieser Angaben u bernimmt der Auftragnehmer keine 

Gewa hr. Der Auftragnehmer beha lt sich vor, die Ausstellung eines Energieausweises aus formalen, 

technischen oder sonstigen Gru nden abzulehnen. Die Ablehnung ist nicht zu begru nden. 

Gegebenenfalls eingegangene Vorauszahlungen werden zuru ckerstattet. 

2.3 

Unabha ngig von einer Energieberatung sind bei einer Sanierung eines Geba udes weitere 

planerische Leistungen zu erbringen. Dem Auftraggeber wird empfohlen, einen Architekten bzw. 

Bauingenieur als Objektplaner sowie gegebenenfalls weitere Fachplaner (Haustechnikplaner, 

Statiker etc.)  fu r die Planung und Umsetzung seines Bauvorhabens hinzuzuziehen, falls diese 

Leistungen nicht beim Auftragnehmer gesondert beauftragt werden.  
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2.4 

Die Ta tigkeit des Auftraggebers beinhaltet ausschließlich die energetische Ta tigkeit im Rahmen 

dieses Vertrages in Verbindung mit dem Angebot. Dies bedeutet beispielsweise (nicht 

abschließend), dass Systemskizzen keine Werkplanung sind, die Kontrolle der 

Handwerkerangebote nur auf die Belange der Fo rderfa higkeit gepru ft werden, die Dokumentation 

der Maßnahme fu r den Fo rdergeber keine Planungsgrundlage und kein Bautagebuch ist, die 

Stichprobenkontrolle auf der Baustelle, sofern vom Fo rdergeber gefordert oder vom Auftraggeber 

beauftragt, keine werkvertragliche Abnahme ist, gleiches gilt fu r die gutachterliche Abnahme der 

Umsetzung der Komponenten des Energiekonzeptes durch eine Sichtpru fung vor Ort. 

 

2.5 

Der Auftragnehmer haftet nicht fu r die U bererfu llung der Fo rdervoraussetzung durch den 

Auftraggeber. 

§ 3 Nachträge und Änderungen  

Nachtra ge und A nderungen des Auftrags bedu rfen der Textform (z. B. per E-Mail). Nur der 

Auftraggeber oder eine bevollma chtigte Person kann diese erteilen; die Vollmacht ist vorzulegen.  

§ 4 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers  

Der Auftraggeber stellt alle erforderlichen Unterlagen (z. B. Bestandspla ne) rechtzeitig zur 

Verfu gung und gewa hrt dem Auftragnehmer den notwendigen Zugang zum Objekt. Der 

Auftragnehmer fu llt die entsprechenden Antra ge und Besta tigungen, die die Fo rderbank fu r 

Maßnahmen nach BEG oder KfW verlangt, aus und unterschreibt sie. Der Auftraggeber 

verpflichtet sich, keine Beauftragung zur Durchfu hrung der geplanten Maßnahmen vorzunehmen, 

sofern er keine Besta tigung zur ordnungsgema ßen Antragsstellung seitens des 

Fo rdermittelgebers vorliegen hat. Gleiches gilt fu r etwaige Anzahlungsleistungen an ausfu hrende 

Unternehmen. Der Auftraggeber wird hiermit ausdru cklich darauf hingewiesen, dass eine 

Beauftragung Sanierungsmaßnahmen der Ausfu hrung oder/und von fo rderfa higen 

Anzahlungsleistungen an ausfu hrende Unternehmen vor Antragstellung unweigerlich zum Verlust 

des Fo rdermo glichkeit fu hren. Nach Erhalt von Gutachten, Ausarbeitungen und/oder Ausweisen 

pru ft der Auftraggeber diese auf Ma ngel bzw. Richtigkeit der Angaben und kla rt gegebenenfalls 

offene Fragen oder Unklarheiten mit dem Auftragnehmer ab. Ma ngel/Fehler sind innerhalb einer 

Frist von 8 Werktagen unter genauer Angabe und Beschreibung des Ru gegrunds zu 

pru fen/reklamieren. 

§ 5 Zahlungsbedingungen  

Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Zugang ohne Abzug fa llig, sofern keine Skonti 

vereinbart worden sind. Zahlungen sind ausschließlich auf das im Angebot oder der Rechnung 

angegebene Gescha ftskonto zu leisten. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, die 

Arbeiten bis zum Ausgleich einzustellen und Verzugszinsen in Ho he von 5 %-Punkten u ber dem 

jeweiligen Basiszinssatz p. a. zu berechnen.  
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§ 6 Abschlags- und Nebenkosten  

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Abschlagszahlungen fu r erbrachte Teilleistungen zu verlangen. 

Nebenkosten (z. B. Fahrtkosten; aufwandsbezogen auf Nachweis) werden gema ß Angebot oder 

nach tatsa chlichem Aufwand berechnet.  

§ 7 Subunternehmer  

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Subunternehmer und Fachplaner einzusetzen.  

§ 8 Einstellung der Arbeiten / Kündigungsrecht  

Der Auftragnehmer kann Leistungen einstellen oder den Vertrag ku ndigen, wenn: der 

Auftraggeber mit Zahlungen in Verzug ist, notwendige Unterlagen nicht bereitgestellt werden, und 

oder Zugang zum Objekt verweigert wird. Vor Ku ndigung wird eine angemessene Nachfrist 

gesetzt. Fu r den Fall der Ku ndigung sind die bisherigen anteilig erbrachten Leistungen nach den 

Vertragspreisen brutto zahlbar. Weitergehende Anspru che des Auftragnehmers, insbesondere 

wegen Schadensersatz, bleiben hiervon unberu hrt.   

§ 9 Kündigungsrecht  

Jede Vertragspartei kann das Dienstverha ltnis mit den in § 621 BGB genannten Fristen ku ndigen. 

Alle bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen des Auftragnehmers sind nach den 

Vertragspreisen brutto zahlbar. Ein gewa hrter Rabatt gilt nur, solange alle vom Rabatt umfassten 

Leistungen erbracht wurden. Im Falle einer vorzeitigen Beendigung oder Ku ndigung seitens des 

Auftraggebers, entfa llt der Rabatt ru ckwirkend. Bereits gewa hrte Preisnachla sse sind anteilig 

nachzuzahlen. 

§ 10 Abnahme  

Die Abnahme erfolgt spa testens zwei Wochen nach U bergabe der Unterlagen, sofern der 

Auftraggeber in dieser Zeit keine Ma ngel ru gt.  

§ 11 Haftung  

11.1 

Der Auftragnehmer haftet fu r Verletzung der von ihm geschuldeten Pflichten nach Maßgabe dieses 

Vertrages nach den Vorschriften des BGB. Fu r daru ber hinausgehende Gefa lligkeiten, 

Empfehlungen und Ratschla ge haftet der Auftragnehmer nicht.  

11.2 

Anspru che des Auftraggebers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen 

sind Schadensersatzanspru che des Auftraggebers aus der Verletzung des Lebens, des Ko rpers, der 

Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die 

Haftung fu r sonstige Scha den, die auf einer vorsa tzlichen oder grob fahrla ssigen Pflichtverletzung 

des Auftragnehmers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfu llungsgehilfen beruhen. Wesentliche 

Vertragspflichten sind solche, deren Erfu llung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Auftragnehmer nur auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrla ssig verursacht wurde, es 

sei denn, es handelt sich um Schadensersatzanspru che des Auftraggebers aus einer Verletzung des 

Lebens, des Ko rpers oder der Gesundheit. Die vorgenannten Einschra nkungen gelten auch 

zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfu llungsgehilfen des Auftragnehmers, wenn 
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Anspru che direkt gegen diese geltend gemacht werden. Datenschutzrechtliche 

Anspruchsgrundlagen werden von dieser Haftungsregelung nicht erfasst. Fu r Anspru che des 

Auftraggebers aus Unmo glichkeit, Nichterfu llung, Verzug, Verschulden bei Vertragsabschluss, 

Nebenpflichtverletzung oder Vertragsaufhebung gilt eine Verja hrungsfrist von zwei Jahren. 

Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzanspru che des Auftraggebers aus der Verletzung des 

Lebens, des Ko rpers, der Gesundheit, sowie grob fahrla ssig oder vorsa tzlich verursachte Scha den. 

Die Verja hrungsfrist beginnt mit der Erkennbarkeit des Schadens, jedoch spa testens nach 

Abschluss der vertraglich vereinbarten Ta tigkeit. Bei unberechtigter Reklamation ist der 

Auftraggeber zur Kostenu bernahme der Pru fung verpflichtet. 

11.3 

Die Energiedaten werden vom Auftragnehmer nach den Angaben des Auftraggebers ermittelt. 

Dazu kommen Abscha tzungen nach Erfahrungswerten nach bestem Wissen und Gewissen des 

Auftragnehmers. Eine Garantie fu r deren Richtigkeit wird nicht u bernommen, zumal der 

Energiebedarf stark vom Nutzerverhalten abha ngt. Der Auftragnehmer haftet nicht fu r 

Abweichungen zwischen berechneten Bedarfswerten und tatsa chlich eingetretenen 

Verbrauchswerten.  

Der Auftragnehmer erbringt keine Planungsleistungen im Sinn der HOAI. Solche 

Planungsleistungen und/oder Umsetzungsbegleitung sind optional zu vereinbaren.  

11.4 

Der Auftragnehmer haftet nicht fu r die Einhaltung der Fo rderzusage des Fo rdergebers.  

11.5 

Der Auftragnehmer ist fachkundig auf dem Gebiet des energiesparenden Bauens und Sanierens. 

Er ist kein Baufinanzierungsberater oder Berater u ber alle fu r ein Vorhaben in Frage kommenden 

Fo rdermo glichkeiten. Es ist daher nicht die Aufgabe des Auftragnehmers und er ist nicht 

verpflichtet, den Auftraggeber u ber alle relevanten und fu r das Bauvorhaben in Frage kommenden 

Fo rdermo glichkeiten aufzukla ren. Eine umfassende Fo rderrecherche muss extra beauftragt 

werden. Des Weiteren ist der Auftragnehmer nicht zur Fristu berwachung verpflichtet.  

§ 12 Versicherungsdeckung  

Der Auftragnehmer unterha lt eine Berufshaftpflichtversicherung mit Deckungssummen von 

3.000.000 Euro fu r Personen- und Sachscha den, sowie 300.000 Euro fu r Vermo gensscha den.  

§ 13 Ausschluss bestimmter Beratungen  

Der Auftragnehmer erbringt keine Beratungsleistungen fu r Personen, Unternehmen oder 

Institutionen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit seinem aktuellen oder fru heren 

Angestelltenverha ltnis stehen.  

§ 14 Urheberrecht und Nutzungsrechte  

Dem Auftragnehmer verbleiben an den von ihm erstellten Unterlagen alle Rechte, die ihm nach 

dem UrhG zustehen, sofern sie nicht nach dem Inhalt dieses Vertrages oder aufgrund einer 

Sondervereinbarung auf den Auftraggeber u bertragen worden sind. Der Auftragnehmer wird alle 

Informationen und Unterlagen, die ihm zur Verfu gung gestellt werden und von denen er wa hrend 
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Durchfu hrung diese Vertrages Kenntnis erha lt, vertraulich behandeln, soweit nichts anderes in 

diesem Vertrag vereinbart wurde.  

§ 15 Vertraulichkeit  

Der Auftragnehmer behandelt sa mtliche Informationen und Unterlagen des Auftraggebers 

vertraulich und gibt diese nur an Subunternehmer weiter, soweit dies fu r die Vertragserfu llung 

erforderlich ist.  

§ 16 Höhere Gewalt  

Ereignisse ho herer Gewalt (z. B. Krankheit, beho rdliche Maßnahmen, Naturkatastrophen) 

befreien beide Parteien fu r die Dauer der Sto rung von ihren Leistungspflichten.  

§ 17 Elektronische Kommunikation  

Vertragserkla rungen ko nnen wirksam per E-Mail abgegeben werden, soweit keine strengere Form 

vorgeschrieben ist.  

§ 18 Werbeschild an der Baustelle 

Der Auftragnehmer darf fu r die Dauer der Bauarbeiten ein Werbeschild an einer geeigneten Stelle 

der Baustelle anbringen, sofern der Auftraggeber dem nicht widerspricht. Das Schild wird nach 

Abschluss der Arbeiten unverzu glich entfernt. Eine gesonderte Vergu tung wird hierfu r nicht 

geschuldet. 

§ 19 Schlichtungsvereinbarung 

Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, gilt folgendes: Sofern ein Vertragspartner bei Streitigkeiten 

u ber Inhalte dieses Vertrags vor Beschreiten des Rechtswegs zu den ordentlichen Gerichten die 

Schlichtungsstelle des GIH  e.V. (Geba udeenergieberater Ingenieure Handwerker - Bundesverband 

e.V.) auf Grundlage der Schlichtungsordnung des GIH (abrufbar unter 

www.gih.de/leistungen/schlichtungsstelle/) anruft, stimmt der andere Vertragspartner schon 

heute der Durchfu hrung des Schlichtungsverfahrens (Ziff. 3 der Schlichtungsordnung des GIH) zu. 

Diese Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt, dass die Berufshaftpflichtversicherung des 

Auftragnehmers der Durchfu hrung eines Schlichtungsverfahrens zustimmt.  

§ 20 Widerrufsrecht für Verbraucher  

Sofern der Auftraggeber Verbraucher ist, gilt ein Widerrufsrecht gema ß den gesetzlichen 

Bestimmungen (§§ 355 ff. BGB). Eine Widerrufsbelehrung wird gesondert zur Verfu gung gestellt.  

§ 21 Datenschutz  

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften (DSGVO, BDSG). Der Auftraggeber hat das Recht auf Auskunft, 

Berichtigung, Lo schung und Widerruf. Details sind in der Datenschutzerkla rung geregelt.  

§ 22 Erfüllungsort, Gerichtsstand, salvatorische Klausel  

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Landsberg am Lech, sofern der Auftraggeber Kaufmann 

oder juristische Person ist. Bei Verbrauchern gilt der gesetzliche Gerichtsstand. Sollten einzelne 

Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der u brigen Bestimmungen 

unberu hrt. Die unwirksame Regelung wird durch eine rechtma ßige, dem Sinngehalt des Gewollten 

am na chsten kommende Regelung ersetzt. 


